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Wissenswertes für die Teilnehmer am Webinar

Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet

Das Webinar wird aufgezeichnet und wird mit der 

heutigen Präsentation anschliessend zur Verfügung

gestellt

Fragen bitte über das Chatfenster stellen

Q&A Session am Ende der Präsentation

Kurze Umfrage nach dem Webinar
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- Qualifizierung der Mitarbeitenden

- Zugang zu neuen Kunden, Märkten und Talenten

- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

- Vernetzung von Unternehmen und Entscheidungsträgern

- Aufbau weltweiter Kooperationen 

- Opportunitäten erkennen und nutzen

Verband swiss export



Erfolgreiche Internationalisierung

Export ist keine exakte Wissenschaft, deshalb 

ist neben Fachwissen Empathie und Situationsintelligenz 

Matchentscheidend für den langfristigen Erfolg.

- Innovationskraft fördern

- Auf eigene Stärken vertrauen

- Agil bleiben

- Transformation gestalten

- Neugier und Empathie für andere Geschäftskulturen etablieren

- Startup-Geist «implementieren»: Machermentalität fördern



EU-Verzollung und deren Vorteile

Die EU-Verzollung ermöglicht eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung für die Exporte aus 

der Schweiz in die EU. Kunden in der EU können unter gleichen steuerlichen Bedingungen wie Ihre 

Mitbewerber aus einem EU-Land beliefert werden. 

Welche Vorteile entstehen für Schweizer Exporteure und deren Kunden in der Europäischen 

Union?

https://swiss-export.com/


EU-VERZOLLUNG UND DIE DAMIT 
VERBUNDENEN VORTEILE FÜR SCHWEIZER 
EXPORTEURE UND IHRE KUNDEN IN DER 
EUROPÄISCHEN UNION.



Webinar: EU-Verzollung

01. Juni 2021

Willkommen in der Welt der Logistik



Worum geht es?
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EU-

Verzollung

Was ist die EU-Verzollung?

Welche Bedingungen 

müssen erfüllt werden?

Welche Vorteile haben 

Sie als Exporteur 

aufgrund der EU-

Verzollung?

Welche Vorteile hat ihr 

Kunde in der EU 

aufgrund der EU-

Verzollung?

Grenzen der EU-Verzollung

Ein Praxisbeispiel –

Anwendungsfall zur EU-

Verzollung



Was ist eine EU-Verzollung
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Was ist eine EU-Verzollung
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Verkäufer

Käufer

“normale” definitive Einfuhr auf den (AT-) Käufer

«Normal-Versand» von CH nach AT

Umsatzsteuer-

Erklärung

Zu zahlende USt.:

€ 0.-

******************************************

Vorsteuer-Abzug:

Bezahlte EUSt. € 20.-

----------------------------------

Schuld: - € 20.-

Zoll + 

EUSt.



Was ist eine EU-Verzollung
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Verkäufer

Käufer

Einfuhr mit dem 

Verfahren 42/63 

(EU-Verzollung) 

auf den (CH-) 

Verkäufer

Zoll

Umsatzsteuer-Erklärung

Zu zahlende USt.:

i.g. Erwerb (€ 417.-) € 83.40
**********************************************

Vorsteuer-Abzug:

Bezahlte USt. - € 83.40

--------------------------------------

Schuld: € 0.-

«EU-Verzollung» von CH über DE nach AT

EU-

Ust.

Zusammenfassende

Meldung

i.g. Erwerb



Bedingungen für die EU-Verzollung
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Bedingungen



Bedingungen für die EU-Verzollung
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Bedingungen für die EU-Verzollung (1/3): 

➢ Der Exporteur hat im ersten Eintrittsland der EU selbst eine Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer (USt.-Id.-Nr.) oder er benutzt die USt.-Id.-Nr. eines 

Fiskalvertreters

➢ Der Empfänger ist in einem anderen EU-Land, nutzt seine gültige USt.-Id.-Nummer

➢ Der Exporteur tritt im Eintrittsland der EU als Anmelder in der Zollanmeldung auf

➢ Der Exporteur überprüft die USt.-Id.-Nummer des Käufers und macht eine 

qualifizierte Abfrage

➢ Die Rechnung an den Käufer entspricht den Vorgaben der EU für 

innergemeinschaftliche Lieferungen

➢ Durchführung der umsatzsteuerlichen und statistischen Meldungen gegenüber den 

zuständigen Fiskalbehörden



Bedingungen für die EU-Verzollung
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Bedingungen für die EU-Verzollung (2/3): 

Aufgrund der per 01.01.2020 in Kraft getretenen Verschärfungen in den 

Nachweispflichten einer innergemeinschaftlichen Lieferung (Quick Fixes), müssen 

zusätzlich folgende Bedingungen erfüllt werden:

• Vorlage von Beförderungsnachweisen wie zum Beispiel CMR, AWB, B/L, etc. 

(Gemäss § 17a abs. 2 Nr. 1 UStDV)

• Zusätzlich weitere Belege einer unabhängigen Person (weder Verkäufer noch 

Käufer), welche beweisen, dass die Ware in das Empfangsland geliefert wurde 

(z.B. die Rechnung des Spediteurs über die Lieferung, inkl. Zahlungsnachweis, 

Transport-Versicherungspolice, etc.) gemäss § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV

• Die Zusammenfassende Meldung ist korrekt und rechtzeitig durch den 

Verkäufer der Ware abzugeben

• Sollte die ZM fehlerhaft sein, muss diese umgehend berichtigt werden



Bedingungen für die EU-Verzollung
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Bedingungen für die EU-Verzollung (3/3): 

Bei der Durchführung der EU-Verzollung über Deutschland müssen zusätzlich die 

Nachweisplichten der sogenannten «Gelangensbestätigung» eingehalten werden:

Bei Versendung durch den Lieferer oder Abnehmer (z.B. mittels Spediteur):

➢ Durch ein Doppel der Rechnung 

➢ Gelangensbestätigung oder

➢ Belege entsprechend § 17a UStDV (z.B. CMR-Frachtbrief mit 

Empfängerbestätigung, Spediteurs-Bescheinigung, Spediteur-Versicherung).

Bei Beförderung durch den Lieferer oder Abnehmer selbst:

➢ Durch Doppel der Rechnung

➢ Gelangensbestätigung



EU-Verzollung – Vorteile der EU-Verzollung
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EU-Verzollung – Vorteile der EU-Verzollung

20

Folgende Vorteile können sprechen für die EU-Verzollung

Für Sie als Exporteur:

➢ Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit

➢ Gleichstellung Ihres Unternehmens mit einem Lieferanten in der EU

➢ Keine Verzögerungen bei der Zustellung durch Probleme bei der Landeseinfuhr

Für Ihren Kunden:

➢ Keine sofortige Barzahlung von Umsatzsteuer (somit kein Cash-out)

➢ Kunde ist bei der Verzollung nicht involviert



Grenzen der EU-Verzollung
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Grenzen der EU-Verzollung
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Folgende Gefahren müssen bei der Durchführung von EU-Verzollungen beachtet 

werden:  

➢ Beachtung der vorgeschriebenen Incoterms®

➢ Erhalt der steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Lieferung ist an formelle Buch-

und Belegnachweise geknüpft (Stichwort «Gelangensbestätigung» und «Quick-

Fixes»

➢ Zwingende Überprüfung der ausländischen UST-ID-Nummer (qualifizierte 

Abfragen) 

➢ Korrekte und rechtzeitige Durchführung der Zusammenfassenden Meldung ist eine 

weitere Bedingung für den erhalt der Steuerbefreiung

➢ Sollten mehrere Unternehmen in den Verkauf verwickelt sein, ist gründlich zu 

prüfen, ob die EU-Verzollung durchgeführt werden kann (Reihengeschäft). 



Grenzen der EU-Verzollung
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Wann darf die EU-Verzollung nicht angewendet werden?  

In folgenden Fällen darf die EU-Verzollung nicht angewendet werden:

➢ Lohnveredelung

➢ Werkvertragliche Lieferung (im Lieferumfang ist die Montage und Inbetriebnahme 

im Empfangsland enthalten)

➢ Messegut (temporäre Einfuhr)

➢ Mietgeschäft (kein definitives Kaufgeschäft)

(Aufzählung nicht abschliessend)

Merksatz: 

Immer dann, wenn kein definitive Verkauf vorliegt, oder 

es sich um eine werkvertragliche Lieferung handelt, kann 

die EU-Verzollung nicht oder nur unter speziellen 

Bedingungen angewendet werden (z.B. bei 

Konsignationslager)



Praxisbeispiel
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Praxisbeispiel
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Grund-Informationen zum Praxisbeispiel

➢ Es handelt sich um die Firma Beispiel AG, welche im Maschinenbau tätig ist und 

Kunden auf der ganzen Welt bedient. 

➢ Für den Versand der Ersatzteile an seine Kunden in der EU, wendet die Beispiel 

AG standardmässig die EU-Verzollung an. 

➢ Sie nutzt hierfür eine eigene Umsatzsteuer-Registrierung beim Finanzamt 

Konstanz (Deutschland).

➢ Die Lieferungen werden standardmässig mit dem Incoterms DDP an die Kunden in 

der EU verkauft (ausser der Kunde möchte nicht, dass die EU-Verzollung 

angewendet wird)

➢ Vor dem Versand überprüft die Speditionsabteilung die USt.-Id.-Nummer der 

Kunden mittels der Online-Abfrage im Portal des Bundeszentralamtes für Steuern



Praxisbeispiel
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Beispiel AG

Muster AG

Einfuhr mit dem 

Verfahren 42/63 

(EU-Verzollung) 

auf den (CH-) 

Verkäufer Zoll
EUR 

14.35

EU-

Ust.

Zusammenfassende

Meldung

i.g. Erwerb
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Welche Fragen darf ich beantworten?
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Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

Erfahrung macht den Unterschied.

Ihr Kontakt:

Nicolas Csermàk, Head of Consulting & Coach4Logistics

LOOP – Logistics Optimizer

a division of  Rhenus Logistics AG

Wiesendamm 4

CH-4057 Basel

Tel. +41 61 639 34 16 

E-Mail: nicolas.csermak@loop.ch

www.loop.ch 

Bei uns dreht sich alles um Sie.



Q&A



Swiss export ist gerne für Sie da

Unsere Dienstleistungen

• Seminare und Intensivkurse mit Abschlusszertifikat

• ACADEMY: Weiterbildung für Führungskräfte

• Webinare und Podcasts

• Best Practice Veranstaltungen und swiss export tag

• Swiss export news: wöchentlicher Newsletter

• Netzwerk für Exportfachleute

Ihr Kontakt

Claudia Moerker

Geschäftsleiterin

moerker@swiss-export.com

swiss export
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Nächstes Webinar

Das nächste Webinar zum Thema

REVIDIERTES PEM-ÜBEREINKOMMEN

findet am 3. Juni 2021, 11 Uhr statt
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HERZLICHEN DANK 
FÜR IHRE TEILNAHME!


